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RS OGH 1956/1/24 5Os1216/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1956

Norm

StVO §16 Abs1 lita

Rechtssatz

Ist die Fahrbahn durch andere Straßenbenützer verengt, muß das Überholen anderer Fahrzeuge unterlassen werden.

Bei der Breite der Fahrbahn von 4,5 bis fünf Meter darf ein Lastkraftwagenfahrer einen an einem Pferdefuhrwerk

vorbeifahrenden Radfahrer nicht überholen.
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Schlagworte
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